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1. Vorbemerkungen 

1.1 Planerfordernis und -ziel 

Im Südosten des Ortsteiles Brandoberndorf befindet sich ein Rewe-Lebensmittelmarkt und ein Geträn-

kemarkt. Diese werden entlang der Hasselborner Straße von kleinflächigen Ladengeschäften und einer 

Eisdiele ergänzt. Das gesamte Plangebiet wird durch den rechtsgültigen Bebauungsplan Sondergebiet 

„Am Aubach“ aus dem Jahr 1996 erfasst. Die heutige unbebaute Fläche südlich des Marktes wird hier-

über ebenfalls dargestellt, jedoch ist der Bereich von der Rechtskraft ausgenommen worden.  

An die Gemeinde Waldsolms ist ein Vorhabenträger herangetreten, um den bestehenden Nahversor-

gungsstandortes mit Rewe-Markt zu modernisieren und zu optimieren. Für eine langfristige Sicherung 

des Standortes ist ergänzend der Neubau eines Drogeriemarktes geplant. In Ergänzung dessen ist auf 

der südlichen Freifläche ein Neubau für eine Senioreneinrichtung vorgesehen. Hierdurch kann zur Er-

füllung der stetigen Nachfrage nach solchen Wohnplätzen beigetragen werden. 

Ziel der vorliegenden 2. Änderung des Bebauungsplanes ist die Schaffung der planungsrechtlichen Vo-

raussetzungen für die geplante Senioreneinrichtung im südlichen Bereich. Hierfür erfolgt die Auswei-

sung eines Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Senioreneinrichtung“ gemäß § 11 

Abs. 2 BauNVO. Im Rahmen der vorliegenden Bebauungsplanänderung wird auch der übrige Geltungs-

bereich mit überplant und an den heutigen Gebäudebestand und Nutzungen angepasst, zumal auch 

die interne Erschließung mit dem neuen Vorhaben optimiert werden soll. Hierfür erfolgt ergänzend die 

Ausweisung eines Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel und Wohnen“ und eines 

Sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmittelmarkt, Einzelhandel 

und Indoorspielplatz“ § 11 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO. Zur Wahrung einer geordneten städtebaulichen 

Entwicklung werden darüber hinaus Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung, zur Bauweise und 

zu den überbaubaren Grundstücksflächen getroffen sowie grünordnerische Festsetzungen und bauord-

nungsrechtliche Gestaltungsvorschriften formuliert.   

Das gesamte Plangebiet ist räumlich stark begrenzt. Dies ist zum einen auf die westlich angrenzenden 

Hasselborner Straße zurückzuführen, die im südlichen Bereich als freie Strecke der K 367 weiter ver-

läuft. Die Straße verläuft auf Höhe des unbebauten, südlichen Plangebietes deutlich höher als die Frei-

fläche, wodurch eine starke Böschung entsteht. Nach Norden wird diese durch in den Hang gebaute 

Bestandsbebauung mit Eingängen auf verschiedenen Niveaus aufgegriffen. Zum anderen ist das Plan-

gebiet durch die nördlich und östlich verlaufende stark ansteigende Topografie, teilweise Bahndamm, 

in der Ausnutzung begrenzt. Zudem verläuft innerhalb des Plangebietes das Fließgewässer Aubach in 

südlich-nördlicher Richtung. Im Bereich der Bestandsbebauung und Teile des Parkplatzes ist dieser 

unterirdisch geführt, sonst verläuft dieser offen.  
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Abb. 2: Verortung Plangebiet 

 

Quelle: OpenStreetMap (www.openstreetmap.org; 09/2022), bearbeitet 

Planungsrechtlich ist der südliche Bereich, der von der Genehmigung ausgenommen war, derzeit als 

Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB zuzuordnen. Aufgrund dessen, sowie der Anpassungen gegenüber 

dem Ursprungsplan, bedarf es zur Umsetzung des Vorhabens einer 2. Änderung des Bebauungsplanes 

im zweistufigen Regelverfahren und einer Änderung des Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren 

gemäß § 8 Abs. 3 BauGB.  

Die Gemeindevertretung der Gemeinde Waldsolms hat 16.02.2022 gemäß § 2 Abs. 1 BauGB die Auf-

stellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Am Aubach“ - 2. Änderung sowie die Änderung des Flä-

chennutzungsplanes in diesem Bereich beschlossen.  

 

1.2 Räumlicher Geltungsbereich  

Das Plangebiet liegt im Südosten des Ortsteiles Brandoberndorf. Es ist durch die vorhandene Topogra-

fie stark geprägt und die räumlichen Entwicklungsmöglichkeiten dadurch begrenzt. Sowohl im Westen, 

also zur Kreisstraße/ Hasselborner Straße, sowie zur östlichen und nordöstlichen Gebietsgrenze hin 

steigt die Topografie deutlich an. Der räumliche Geltungsbereich ist der Übersichtskarte in Abb. 1 zu 

entnehmen. Er umfasst in der Gemarkung Brandoberndorf (Waldsolms) in der Flur 1 die Flurstücke 175, 

176/2, 176/3, 176/4, 176/5 und 177, sowie in der Flur 10 das Flurstück 66tlw. Der Geltungsbereich 

umfasst eine Fläche von rd. 19.005m2.  

Hinweis: Gegenüber dem Aufstellungsbeschluss und der ortsüblichen Bekanntmachung der frühzeiti-

gen Beteiligung wurde der räumliche Geltungsbereich im südöstlichen Bereich kleinflächig reduziert. 

Demnach sind vorliegend die Flurstücke 73/1 und 78/1tlw. der Flur 10 in der Gemarkung Brandobern-

dorf (Waldsolms), nicht mehr Teil der Planung.  

Zentral im Plangebiet ist im Bestand ein Rewe-Markt und Getränkemarkt mit zugehörigem Parkplatz zu 

verorten. Im nordwestlichen Bereich befinden sind zudem kleinflächige Läden, wie beispielsweise ein 

Fachgeschäft für Grillgeräte und ein Feinkostladen sowie auch eine Eisdiele. Im südlichen Plangebiet 

ist im Bestand keine Bebauung vorhanden. Die Fläche ist überwiegend als Wiese geprägt. Im Osten 
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des Gebietes sind einzelne Obstbäume und anschließend ein stark bewachsener Wall/Böschung zu 

verorten.  

Von Süden nach Norden fließt das Gewässer Aubach durch das Plangebiet. Im zentralen Bereich des 

Plangebietes ist der Aubach durch den vorhandenen Rewe-Markt und Parkplatz bereits überbaut. Im 

Norden und Süden dessen verläuft er offen und ist durch einzelne Gehölze gesäumt. Das Plangebiet 

wird im Nordosten und Osten durch die stark steigende Böschung des Bahndamms geprägt und in der 

Ausnutzung eingeschränkt. Westlich des Gebietes liegt die Hasselborner Straße ebenfalls deutlich hö-

her. Zum Straßenniveau hin ist demnach auch an der westlichen Plangebietsgrenze eine Böschung 

vorhanden. Insgesamt liegt das Plangebiet somit deutlich tiefer, entsprechend dem Charakter eines 

kleinräumlichen Tals.  

Im Norden und Nordosten an das Gebiet angrenzend verläuft eine Bahntrasse, welche topografisch 

deutlich höher als das Plangebiet liegt. Nördlich dessen schließt sich ein Lebensmittelmarkt sowie die 

weitere bebaute Ortslage an. Östlich wird das Plangebiet ebenfalls durch die stark ansteigende Topo-

grafie begrenzt. Dort schließt ein Feldweg, welcher als Fuß- und Radwegeverbindung dient, an. Südlich 

an das Plangebiet folgt ausgehend von der Kreisstraße eine Betriebszufahrt zu einem Gewerbebetrieb. 

Hierüber wird das südöstlich gelegenen Betriebsgelände von Kessel Wassertechnologie erschlossen. 

Die Zufahrt ist als Allee beidseitig mit Weiden und Birken eingefasst. Südlich dessen schließt sich eine 

Wiese an. Im Westen wird das Plangebiet durch die K 367, innerorts dann die Hasselborner Straße 

begrenzt. Westlich der Hasselborner Straße folgt Wohnbebauung.   

 

Abb. 3: Luftbild Plangebiet    Abb. 4: Zufahrt Hasselborner Str.  

   

Abb. 5: Kundenparkplatz   Abb. 6: Eisenbahn und Kundenparkplatz Osten 
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Abb. 7: Bebauung Norden Hasselborner Str.   Abb. 8: Bebauung Süden Hasselborner Str. 

    

Abb. 9: Hasselborner Str., Blickrichtung Norden  Abb. 10: südliches Plangebiet am der  

        Hasselborner Str. 

            

Abb. 11: südliches Plangebiet, westlich Aubach   Abb. 12: südliches Plangebiet, östlich Aubach 

            

Abb. 13 und 14: Aubach im südlichen Plangebiet, mit Überbauung beim Rewe 
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Abb. 15: Aubach im nördlichen Plangebiet  Abb. 16 Bewachsene Böschung, Südosten 

   

(Eigenes Fotoarchiv 08/2022)   

 

1.3 Regionalplanung 

Der geltende Regionalplan Mittelhessen 2010 stellt für das gesamte Plangebiet ein Vorranggebiet 

Siedlung Bestand dar. Diesbezüglich ist die vorliegende 2. Bebauungsplanänderung an die zeichnerisch 

dargestellten Ziele der Raumordnung angepasst.  

 

5.4-5 (Z) Sondergebiete für großflächigen Einzelhandel im Rahmen der kommunalen Bauleit-

planung nach § 11 Abs. 3 Baunutzungsverordnung (BauNVO) sind nur in den im Regionalplan 

ausgewiesenen Vorranggebieten Siedlung Bestand und Planung zulässig (Siedlungsstrukturel-

les Integrationsgebot). 

Dies betrifft vorliegend das Sondergebiet mit der lfd. Nr. 2 und wird vorliegend erfüllt.  

Gemäß Ziel 5.4-7 des Regionalplanes gilt zudem:  

Großflächige Einzelhandelsprojekte dürfen nach Art, Lage und Größe die Funktionsfähigkeit 

von – auch benachbarten – zentralen Orten und ihrer bereits integrierten Geschäftszentren/Ver-

sorgungskerne nicht wesentlich beeinträchtigen 

 

Zu dieser Thematik wird ein entsprechendes Einzelhandelsgutachten beauftragt und die Ergebnisse 

dessen zum nächsten Verfahrensschritt, der Entwurfsoffenlage, in die Begründung eingearbeitet.   

Mit der Oberen Landesplanungsbehörde (RP Gießen) erfolgte im November 2021 bereits ein erstes 

Abstimmungsgespräch. Aufgrund der räumlichen Lage und der Größe der Märkte (insb. der neu ge-

planten Drogerie) wurde die Erforderlichkeit eines Zielabweichungsverfahrens formuliert. Dieses wird 

parallel zum Bauleitplanverfahren erarbeitet.  
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Abb. 17: Ausschnitt aus dem Regionalplan Mittelhessen 2010 

 

Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 

 

1.4 Vorbereitende Bauleitplanung 

Der wirksame Flächennutzungsplan der Gemeinde Waldsolms aus dem Jahr 2010 stellt für das ge-

samte Plangebiet eine Sonderbauflächen Einzelhandel – Handwerk – Dienstleistung – Wohnen dar. 

Zudem wird der offene Verlauf des Aubachs mit der Signatur Bachlauf gekennzeichnet. Im Süden wird 

entlang des Aubachs zudem eine bestehende Kompensationsfläche dargestellt. Im nördlichen Bereich 

und entlang der östlichen Plangebietsgrenze werden Flächen für Wald, überlagernd mit der Signatur 

einer bestehenden Kompensationsfläche, dargestellt. Durch die vorliegende Änderung des Bebauungs-

planes werden diese Flächen zum Teil überplant.  

Gemäß § 8 Abs. 2 BauGB sind Bebauungspläne aus dem wirksamen Flächennutzungsplan zu entwi-

ckeln. Dieses Entwicklungsgebot ist vorliegend nicht vollständig erfüllt, weshalb der Flächennutzungs-

plan im Parallelverfahren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB geändert wird.  

 

Abb. 18: Ausschnitt aus dem wirksamen Flächennutzungsplan von 2010 

 

Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 
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1.5 Verbindliche Bauleitplanung 

Der gesamte räumliche Geltungsbereich der vorliegenden 2. Bebauungsplanänderung wird durch den 

ursprünglichen rechtsgültigen Bebauungsplan Sondergebiet „Am Aubach“ von 1996 erfasst. Im nördli-

chen, überwiegenden Teilbereich (in der vorliegenden 2. Änderung nun SO1 und SO2) wird hier ein 

sonstiges Sondergebiet für Einzelhandel – Handwerk – Dienstleistungen – Wohnen gemäß § 11 

BauNVO festgesetzt. Im Erdgeschoss werden dabei Lagerräume, ein Lebensmittelmarkt bis 800m2 Ver-

kaufsfläche, Einzelhandelsbetriebe bis maximal 100 m2 Verkaufsfläche, ein Getränkemarkt bis maximal 

350 m2 Verkaufsfläche, Bistro, soziale Einrichtungen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe zugelas-

sen. Für das 1. Obergeschoss sind Einzelhandelsläden bis 100m2 Verkaufsfläche, Büros, soziale Ein-

richtungen und Wohnungen zulässig. Im 2. Obergeschoss sind Wohnungen, soziale Einrichtungen und 

Büros zulässig. Zum Maß der baulichen Nutzung werden verschiedene Trauf- und Firsthöhen sowie 

eine Grundflächenzahl GRZ=0,8 und Geschossflächenzahl GFZ=1,6 festgesetzt. Ergänzend werden 

eine geschlossene Bauweise und eine Dachneigung von 0 – 45° festgesetzt. Das Sondergebiet wird 

durch Flächen für Stellplätze ergänzt.  

Im ursprünglichen Bebauungsplan von 1996 werden zudem zahlreiche Bäume zum Anpflanzen und 

zum Erhalt sowie Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft festgesetzt. Die zuletzt benannten Flächen sind ebenfalls mit der Bindung von Pflanzungen 

zum Erhalt belegt. Sie sind am östlichen und westlichen Gebietsrand sowie entlang des Aubachs fest-

gesetzt.  

Im Süden des Ursprungsbebauungsplanes wurde das Sondergebiet SO 2 Wohnen – Dienstleistung 

festgesetzt. Dieser ist von der Genehmigung und Rechtskraft des Bebauungsplanes ausgenommen 

worden. Demzufolge ist der Bereich nun als planungsrechtlicher Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB zu-

zuordnen. 

 

Abb. 19.: Ursprungs-Bebauungsplan Sondergebiet „Am Aubach“ 1996 

 

Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 

Die erste Änderung des Bebauungsplanes trat 2006 in Kraft. Hierin wird ausschließlich die Festsetzung 

zur zulässigen Verkaufsfläche im Sondergebiet SO1 erhöht. Es sind demnach nun im Erdgeschoss 
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Lagerräume, ein Lebensmittelmarkt bis maximal 1150m2 Verkaufsfläche, Einzelhandelsbetriebe maxi-

mal 100 m2 Verkaufsfläche, ein Getränkemarkt bis maximal 500m2 Verkaufsfläche, Bistro, Soziale Ein-

richtungen, Handwerks- und Dienstleistungsbetriebe zulässig. Durch Stellungnahme der Oberen Lan-

desplanungsbehörde wurde diese Erweiterung aus raumordnerscher Sicht als vertretbar bewertet.  

Durch die vorliegende 2. Bebauungsplanänderung sollen zum einen die zulässigen Verkaufszahlen er-

höht und angepasst werden. Für den Lebensmittelmarkt wird diese auf 1.300m2 erhöht, für den Geträn-

kemarkt wird der Wert von 500m2 aus der 1. Bebauungsplanänderung beibehalten. Die kleinflächigen 

Einzelhandelsbetriebe werden nun mit einer Verkaufsfläche (VK) von jeweils max. 200 m² festgesetzt. 

In Ergänzung dessen werden die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Ansiedlung eines Dro-

geriemarktes und die Ansiedlung eines Indoor- Spielplatzes (im Obergeschoss über dem Lebensmittel-

markt) geschaffen. Die bisherigen Festsetzungen zu Art und Maß der baulichen Nutzung werden folglich 

optimiert. Ziel der 2. Änderung ist zum anderen die Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzun-

gen zur Errichtung einer Senioreneinrichtung (SO3) im Bereich des ehemaligen Sondergebietes SO 2 

des Ursprungsbebauungsplanes.  

 

Südlich angrenzend an das vorliegende Plangebiet ist der rechtskräftige Bebauungsplan „Vordere Mühl-

heck“ aus dem Jahr 2017 (Abb. 20) zu verorten.  

 

Abb. 20: Bebauungsplan „Vordere Mühlheck“ 

 

Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 

In diesem angrenzenden Bebauungsplan wird im westlichen Teilbereich ein Mischgebiet i.S.d. § 6 

BauNVO mit einer Grundflächenzahl (GRZ) = 0,6 und Geschossflächenzahl (GFZ) = 0,8 bei Z= II 

SO Aubach - 2. Änderung 
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Vollgeschossen festgesetzt im östlichen Teilbereich wird ein Gewerbegebiet i.S.d. § 8 BauNVO mit einer 

maximalen GRZ=0,8 und GFZ=1,2 bei Z=II Vollgeschossen festgelegt.  

Im Bereich der nördlichen Erhaltungsfläche für Bepflanzungen ist im Bestand eine Baumreihe mit Allee-

Charakter vorhanden. Zudem wird die markierte Zufahrt ausgehend der K 367 für den östlich im Ge-

werbegebiet ansässigen Betrieb genutzt. Die weitere Fläche des Mischgebietes ist im Bestand dagegen 

nicht ausgebaut bzw. noch nicht umgesetzt.  

Die Festsetzungen und Flächenausweisungen des Bebauungsplanes sind im vorliegenden Bauleitplan-

verfahren insbesondere hinsichtlich der immissionsschutzrechtlichen Belange relevant. Hierbei wird auf 

die Ausführungen im Kapitel 12 verwiesen.  

 

1.6 Innenentwicklung und Bodenschutz 

Das Baugesetzbuch wurde 2013 mit dem Ziel geändert, die Innenentwicklung in den Städten und Ge-

meinden weiter zu stärken. Insofern ist der Vorrang der Innenentwicklung zur Verringerung der Neuin-

anspruchnahme von Flächen ausdrücklich als ein Ziel der Bauleitplanung bestimmt worden. § 1 Abs. 5 

BauGB sieht nun zusätzlich vor, dass die städtebauliche Entwicklung vorrangig durch Maßnahmen der 

Innenentwicklung erfolgen soll. In den ergänzenden Vorschriften zum Umweltschutz wird daher in der 

Bodenschutzklausel nach § 1a Abs. 2 BauGB in Satz 4 bestimmt, dass die Notwendigkeit der Umwand-

lung landwirtschaftlich oder als Wald genutzter Flächen begründet werden soll; dabei sollen Ermittlun-

gen zu den Möglichkeiten der Innenentwicklung zugrunde gelegt werden, zu denen insbesondere 

Brachflächen, Gebäudeleerstand, Baulücken und andere Nachverdichtungsmöglichkeiten zählen kön-

nen.  

Für die Bauleitplanung bedeutet das, dass etwa in den Begründungen zu Bauleitplänen darzulegen ist, 

dass die Gemeinden Bemühungen unternommen haben, vor der Neuinanspruchnahme von Flächen 

zunächst die Möglichkeiten der Innenentwicklung zu untersuchen und auszuschöpfen.  

Der überwiegende Bereich des Plangebietes ist durch den rechtsgültigen Bebauungsplan Sondergebiet 

„Am Aubach“ von 1996 erfasst und im Bestand bereits bebaut. Durch die vorliegende 2. Bebauungs-

planänderung erfolgt zum einen die Optimierung zur Ausnutzung des im Bestand bereits bebauten Be-

reiches im Sinne der Nachverdichtung (ergänzende Bebauung Drogerie).  

Lediglich der südliche Teilbereich, welcher von der Rechtskraft des Bebauungsplanes ausgenommen 

wurde, ist derzeit dem planungsrechtlichen Außenbereich i.S.d. § 35 BauGB zuzuordnen. Dieser Be-

reich bietet sich für einen ergänzenden Neubau an, da er im Regionalplan Mittelhessen 2010 und im 

Flächennutzungsplan bereits Siedlungsfläche Bestand, beziehungsweise Sondergebiet Bestand darge-

stellt wird. Weiterführend werden die südlich an das Plangebiet angrenzenden Flächen bereits als ge-

werbliche Flächen Bestand, im Flächennutzungsplan und im Regionalplan aufgeführt. Im Bestand sind 

diese überwiegend bebaut. Planerisch wird somit keine Bebauung vorbereitet, die solitär, fingerförmig 

in den unbebauten Außenbereich ragt.   
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Abb. 21.: Luftbild des baulichen Umfeldes 

 

(Quelle: https://natureg.hessen.de/, Stand 09/2022, genordet ohne Maßstab) 

 

1.7 Verfahrensart und -stand 

Die Aufstellung des vorliegenden Bebauungsplans erfolgt im zweistufigen Regelverfahren mit Umwelt-

prüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB. Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt gemäß § 8 Abs. 3 

BauGB im Parallelverfahren.  

 

Aufstellungsbeschluss gemäß  

§ 2 Abs. 1 BauGB  

16.02.2022  

Bekanntmachung: 06.04.2023 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 1 BauGB 

11.04.20203 – 12.05.2023 

Bekanntmachung: 06.04.2023 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstiger 

Träger öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Anschreiben: 04.04.2023 

Frist 12.05.2023 

Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß  

§ 3 Abs. 2 BauGB 

__.__.____ – __.__.____ 

Bekanntmachung: __.__.____ 

Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 

öffentlicher Belange gemäß  

§ 4 Abs. 2 BauGB 

Anschreiben: __.__.____ 

Frist analog § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Satzungsbeschluss gemäß  

§ 10 Abs. 1 BauGB 

__.__.____ 

Die Bekanntmachungen erfolgen in den Waldsolmser Nachrichten als amtliches Bekanntmachungsorgan der Ge-

meinde Waldsolms. 

https://natureg.hessen.de/
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Am 15.02.2023 wurde ergänzend zum Aufstellungsbeschluss die Einleitung der frühzeitigen Beteiligung 

im Sinne der § 3 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 BauGB durch die Gemeindevertretung beschlossen.  

 

 

2. Städtebauliche Konzeption  

Nachfolgend werden die städtebaulichen Aspekte der Planung i.V.m. der planerischen Gesamtkonzep-

tion erläutert, während in den nachfolgenden Kapiteln dann die textlichen und zeichnerischen Festset-

zungen explizit begründet werden. 

Wie eingangs erläutert, besteht die planerische Absicht den vorhandenen Nahversorgungsstandpunkt 

zu optimieren und langfristig zu sichern. Hierbei werden die planungsrechtlichen Festsetzungen opti-

miert und für die Neuansiedlung einer Drogerie im Plangebiet angepasst. Zudem werden in diesem 

Bereich die Voraussetzungen für die optionale Errichtung eines Indoor-Kinderspielplatzes (1. OG) er-

gänzt. Darüber hinaus soll der bislang unbebaute südliche Bereich des Plangebietes einer Wohnnut-

zung für Senioren zugeführt werden. In der Gemeinde besteht ein anhaltender Bedarf an solchen Wohn-

plätzen, sodass mit der vorliegenden Planung zur Erfüllung dessen beigetragen werden kann.  

 

Abb. 22.: Lageplan Projektplanung / Konzeption (unverbindlich) 

 

Quelle: Mesa Development BR GmbH, Stand 03/2023 

Das Fließgewässer Aubach verläuft von Süden nach Norden durch das gesamte Plangebiet. Im Bereich 

der Bestandsbebauung ist dieser durch ein Kastenprofil eingefasst und verläuft unterhalb der Gebäude 

und des Parkplatzes. Demnach verläuft der Aubach im nördlichen und südlichen Bereich bislang offen 

und naturnah. Aufgrund der geplanten zusätzlichen Bebauung der Drogerie werden die Baugrenzen im 

zentralen Bereich erweitert. Dadurch wird eine Verlängerung des eingefassten Gewässers von rd. 12 

Metern in nördliche Richtung notwendig. Zudem wird es durch die Erweiterung des Baufensters für die 

geplante Ansiedlung der Drogerie notwendig, die bisherige Stellplatzanordnung und Umfahrung inner-

halb des Gebietes umzustrukturieren. Hierdurch wird im nördlichen Bereich eine zusätzliche Überque-

rung des offen verlaufenden Aubachs durch ein Brückenbauwerk für die Umfahrung notwendig. Dies ist 
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unmittelbar an der nördlichen Plangebietsgrenze zu verorten, sodass der übrige Bereich des Aubachs 

im Norden des Plangebietes offen erhalten werden kann (Signatur Brücke in der Plankarte).   

Durch die neu geplante Senioreneinrichtung im Süden des Plangebietes, werden ebenfalls in diesem 

Teilberiech Veränderungen an dem hier bislang offen verlaufenden Aubach notwendig. Das geplante 

Vorhaben stellt mit seinem notwendigen Raumprogramm für die Wirtschaftlichkeit Anforderungen an 

die Dimensionierung und Kubatur des künftigen Gebäudes. Die Konzeption, sowie entsprechend die 

Baugrenzen im Bebauungsplan, sieht hierfür eine U-Form des Gebäudes vor. Als Ergebnis einer Ein-

messung ist festzustellen, dass der Aubach im südlichen Bereich teilweise östlich der eigentlichen Gra-

benparzelle des Katasters verläuft. Es wird daher notwendig, den Aubach um wenige Meter nach Wes-

ten zu verlegen. Zeitglich werden hierbei eine naturnahe Gestaltung und Aufwertung des Gewässers 

mit entsprechenden Uferbereichen vorgesehen. Dies erfolgt über eine entsprechende Fachplanung. 

Hierdurch soll eine naturräumlich wertvolle Gestaltung des Aubachs herbeigeführt werden. Der offen 

verlaufende Aubach dient als wertgebendes Wasserelement gleichzeitig der gesteigerten Aufenthalts-

qualität im Gartenhof der Senioreneinrichtung.  

Die bestehende Einfassung des Gewässers, unterirdisch der Bestandsbebauung, wird hier in Verlän-

gerung des Bestandes ebenfalls nach Süden fortgesetzt, sodass der Bereich für das Gebäude der Se-

nioreneinrichtung überbaubar wird. Dies betrifft eine Strecke von rd. 16 Metern. Im Anschluss wird der 

Aubach im südlichen Plangebiet offen gestaltet. Zur Sicherung der Zufahrt und Zugänglichkeit der rück-

wärtigen Grundstücksbereiche wird entlang der südlichen Plangebietsgrenze eine zusätzliche Querung 

des offenen Aubachs durch ein Brückenbauwerk notwendig, welches überfahren werden kann. Für eine 

fußläufige Querung ist eine ergänzende Brücke im Innenhofbereich nahe dem Gebäude vorgesehen.  

Die Zufahrt zum Plangebiet bleibt im Nordwesten, ausgehend der Hasselborner Straße, erhalten. Die 

innere Erschließung erfolgt über die Stellplatzumfahrung im Plangebiet. Diese wird in der Plankarte des 

Bebauungsplanes durch ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gesichert. Die Anfahrt der Senioreneinrich-

tung im südlichen Plangebiet erfolgt ebenfalls über diese Umfahrung. Die zusätzliche Zufahrt am südli-

chen Plangebietsrand dient ausschließlich als Not- und Rettungszufahrt ausgehend der betrieblichen 

Zuwegung des Nachbarbetriebes. Die Anlieferung des Rewe-Marktes erfolgt ebenfalls über die be-

nannte Stellplatzumfahrung, wobei eine Einhausung des Verladebereiches vorgesehen ist. Die Konzep-

tion sieht zudem eine Verlegung der Anlieferung des Getränkemarktes vor. Demnach ist künftig eine 

Anlieferung unmittelbar an der Hasselborner Straße im Westen des Plangebietes vorgesehen. In der 

Konzeption ist dieser Bereich entsprechend gekennzeichnet. Die Waren werden dann mittels Lasten-

aufzugs zum tiefergelegenen Getränkemarkt transportiert, sodass hierdurch Lieferverkehr über die in-

nere Erschließung (Stellplatzumfahrung) im rückwärtigen Plangebiet reduziert wird.   

 

 

3. Verkehrliche Erschließung und Anbindung 

Das Plangebiet liegt im Südosten des Ortsteiles Brandoberndorf und ist ausgehend der Hasselborner 

Straße zu erreichen. Die Zufahrt zum Plangebiet bleibt unverändert und erfolgt weiterhin von Nordwes-

ten her, innerörtlich über die Hasselborner Straße.  

Aufgrund der baulichen Erweiterung für den Drogeriemarkt ist die Stellplatzanlage im Plangebiet neu zu 

ordnen. So werden Stellplätze im Nordosten des Plangebietes neu arrangiert. Ergänzend wird die Stell-

platzumfahrung, welche ebenfalls dem Anlieferungsverkehr dient, über ein Geh-, Fahr- und Leitungs-

recht zugunsten der Nutzer der Sondergebiete und der Gemeinde gesichert. Für den Lieferverkehr des 

Getränkemarktes ist eine Anlieferung im Westen des Plangebietes, direkt an der Hasselborner Straße, 

vorgesehen. Somit entfällt hierfür der Lieferverkehr durch den östlichen, rückwärtigen Bereich des Plan-

gebietes. Aufgrund der Topografie erfolgt die Anlieferung an der Hasselborner Straße (Höhe der 
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Hausnr. 14) und anschließend über einen Aufzug im Gebäude zum tiefergelegenen Niveau des Geträn-

kemarktes. Im Süden des Plangebietes ist ein Bereich als Zufahrt für Rettungskräfte markiert. Ausge-

hend der südlich angrenzenden Zuwegung, die dem nachbarlichen Betrieb gilt, kann somit die rückwär-

tige Zufahrt zum Plangebiet für Rettungskräfte vorgesehen werden.  

Hinsichtlich des künftigen Verkehrsaufkommens wird durch den Neubau des Drogeriemarktes von Sy-

nergieeffekten ausgegangen. Ebenfalls durch den geplanten Neubau der Senioreneinrichtung wird von 

keiner erheblichen Steigerung des Verkehrsaufkommens ausgegangen, da die Bewohnenden dort dau-

erhaft leben und dabei zumeist kein relevantes Verkehrsaufkommen hervorgerufen wird (Bewohnende 

ohne PKW).  

Innerhalb des Plangebietes werden zwei Brückenbauwerke für die Überfahrung des offen verlaufenden 

Aubachs notwendig. Diese sind einmal unmittelbar an der nördlichen Plangebietsgrenze und einmal an 

der südlichen Plangebietsgrenze zu verorten. In beiden Bereichen wird eine Querung des Aubachs für 

die verkehrliche innere Erschließung des Plangebietes und der geplanten Nutzungen notwendig. Für 

eine fußläufige Querung wird zudem zentral im Sondergebiet SO 3 eine zusätzliche Brücke in der Plan-

karte dargestellt. Hierdurch wird eine fußläufige Querung und Zugänglichkeit im Innenhofberiech der 

Senioreneinrichtung sowie des Gebäudes gewährleistet.  

Das Plangebiet grenzt westlich an die Hasselborner Straße an, welche im weiteren Verlauf nach Süden 

in die freie Strecke der Kreisstraße K 367 übergeht. Die vorhandenen Ortsdurchfahrtsgrenze ist in der 

Plankarte des Bebauungsplanes markiert. Südlich dessen ist für das Plangebiet die Bauverbotszone 

i.S.d. § 23 HStrG zu beachten. Demnach dürfen Hochbauten in einer Entfernung bis zu 20 m, gemessen 

vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn, nicht errichtet werden. Dies gilt für Aufschüttungen und 

Abgrabungen größeren Umfangs entsprechend. Die Bauverbots- und die anschließende Baubeschrän-

kungszone sind in der Plankarte des Bebauungsplanes entsprechende gekennzeichnet. Hiervon aus-

genommen ist der vorhandene bauliche Bestand.  

 

Abb. 23: Ausschnitt aus der Plankarte des Bebauungsplanes 

 

Ausschnitt genordet, ohne Maßstab 

In Ergänzung dessen ist eine Schraffur aufgenommen, welche die Bereiche kennzeichnet, wo die fest-

gesetzten Baugrenzen die Bauverbotszone unterschreiten (siehe Abb. 23). Das Plangebiet ist durch 

den angrenzenden Straßenverlauf, den Verlauf des Aubachs und die nordöstlich vorhandene starke 

Böschung räumlich durch die vorhandene Topografie sehr stark begrenzt. Für eine wirtschaftliche und 

effektive Ausnutzung der Fläche, sowie die Erfüllung des notwendigen Raumprogramms im Bereich der 
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Senioreneinrichtung, wird vorliegend eine Unterschreitung der Bauverbotszone notwendig. Bezüglich 

dessen fand bereits eine Abstimmung mit HessenMobil vor Ort statt, wobei hierfür grundsätzliche Zu-

stimmung signalisiert wurde (Juni 2022). 

In Ergänzung dessen ist anzuführen, dass ebenfalls der südlich angrenzende Bebauungsplan „Vordere 

Mühlheck“ den Mindestabstand von 20 Metern zur Fahrbahnkannte durch die festgelegten Baugrenzen 

innerhalb des Mischgebietes teilweise unterschreitet.   

 

 

4. Inhalt und Festsetzungen 

Gemäß § 1 Abs. 5 BauGB sollen Bauleitpläne eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung, die die so-

zialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künf-

tigen Generationen miteinander in Einklang bringt, und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende so-

zialgerechte Bodennutzung gewährleisten. Sie sollen dazu beitragen, eine menschenwürdige Umwelt 

zu sichern, die natürlichen Lebensgrundlagen zu schützen und zu entwickeln sowie den Klimaschutz 

und die Klimaanpassung, insbesondere auch in der Stadtentwicklung fördern sowie die städtebauliche 

Gestalt und das Orts- und Landschaftsbild baukulturell zu erhalten und zu entwickeln. Zur Ausführung 

dieser Grundnormen und zur Sicherung der angestrebten städtebaulich geordneten Entwicklung sind in 

Ausführung des § 1 Abs. 3 BauGB die im Folgenden erläuterten zeichnerischen und textlichen Festset-

zungen in den Bebauungsplan aufgenommen worden.  

Aufhebung der bisherigen Festsetzungen (§1 Abs. 8 BauGB): Für den räumlichen Geltungsbereich gilt: 

Die zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes „Sondergebiet Am Aubach“ 

und der 1. Änderung dessen werden im Geltungsbereich der vorliegenden 2. Änderung des Bebau-

ungsplanes aufgehoben und ersetzt. 

 

4.1 Art der baulichen Nutzung 

Im Plangebiet werden drei Sondergebiete gemäß § 11 BauNVO ausgewiesen. Die Unterteilung ergibt 

sich aufgrund von unterschiedlichen Nutzungsansprüchen. Die Darstellung der Fläche der Art der bau-

lichen Nutzung (hier: Sondergebiet) erfolgt innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflä-

chen farbig gemäß Planzeichenverordnung. Die überbaubare Grundstücksfläche wird durch Baugren-

zen eingegrenzt.   

SO 1 „Einzelhandel und Wohnen“ 

Durch den Ursprungsbebauungsplan wurden die nun vorliegend in SO 1 und SO2 unterteilten Gebiete 

nicht differenziert und zusammen als Sondergebiet Einzelhandel-Handwerk-Dienstleistung-Wohnen 

festgelegt. Durch die 2. Bebauungsplanänderung erfolgt gemäß den vorhandenen und geplanten un-

terschiedlichen Nutzungen innerhalb der Bereiche eine Differenzierung. Im nördlichen Plangebiet wird 

daher gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO ein Sonstiges Sondergebiet (SO 1) 

mit der Zweckbestimmung „Einzelhandel und Wohnen“ mit den folgenden zulässigen Nutzungsarten 

festgesetzt:  

1. Einzelhandelsbetriebe (auch Ladenlokale und Fachgeschäfte) mit einer Verkaufsfläche (VK) von je-

weils max. 200 m². 

2. Geschäfts- und Bürogebäude, Dienstleistungsbetriebe und - einrichtungen 

3. Schank- und Speisewirtschaften 

4. Wohnen 



Begründung, Bebauungsplan Sondergebiet „Am Aubach“ - 2. Änderung  

Vorentwurf – Planstand: 30.03.2023  17 

Die Festsetzung des Sonstigen Sondergebietes begründet sich demnach in der Übernahme aus dem 

Ursprungsbebauungsplan und der 1. Änderung dessen. Zudem wird die Ausweisung aufgrund der Fest-

setzung der maximalen Verkaufsfläche der Einzelhandelsbetriebe notwendig. Städtebaulich werden 

hierdurch kleinflächige Einzelhandelsbetriebe zugelassen, die den vorhandenen Nahversorgungsstand-

ort ergänzen, ohne eine zunehmende Konkurrenzsituation bezüglich anderer Gemeinden und Zentren 

zu forcieren. Hierzu erfolgt noch eine spezielle Begutachtung, die auch im Rahmen des erforderlichen 

Zielabweichungsverfahren notwendig wird. 

Durch die festgesetzten zulässigen Nutzungsarten werden die vorhandenen und durch den Ursprungs-

plan zulässigen Nutzungen aufgegriffen und planungsrechtlich gesichert. Dabei erfolgt für die Einzel-

handelsbetrieb eine Erhöhung der jeweils zulässigen Verkaufsfläche von 100 m² auf 200 m². Hierdurch 

wird der tatsächliche Bestand der vorhandenen Betriebe gesichert und im Rahmen der Kleinflächigkeit 

eine gewisse Erweiterungsoption zugelassen.  

Das vorliegende Sondergebiet grenzt sich gegenüber einem möglichen Mischgebiet (§ 6 BauNVO) ab, 

da das Wohnen vorliegend auf der letzten Abstufung der zulässigen Nutzungen aufgeführt wird. Bei 

einem Mischgebiet müsste diese Nutzungsmischung Wohnen und Gewerbe gleichwertig sein. Dem wird 

vorliegend planerisch entgegengesteuert. Wohnen ist ausschließlich untergeordnet zulässig, sodass die 

Fläche deutlich überwiegend den kleinflächigen Ladengeschäften und sonstigen oben benannten Nut-

zungen vorgehalten wird.  

 

SO 2 „Großflächiger Lebensmittelmarkt, Einzelhandel und Indoorspielplatz“ 

Im zentralen Bereich des Plangebietes ist im Bestand bereits ein Rewe-Lebensmittelmarkt und ein Ge-

tränkemarkt ansässig. Durch die 2. Bebauungsplanänderung wird das Sondergebiet SO 2 wie folgt fest-

gesetzt. Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 und Abs. 3 BauNVO sind innerhalb des 

Sonstigen Sondergebietes (SO 2) mit der Zweckbestimmung „Großflächiger Lebensmittelmarkt, Einzel-

handel und Indoorspielplatz“ folgenden Nutzungsarten zulässig:   

1. Ein großflächiger Lebensmitteleinzelhandel (inklusive Bäcker) mit einer Gesamtverkaufsfläche (VK) 

von max. 1.300 m² 

2. Ein Getränkemarkt mit einer Gesamtverkaufsfläche (VK) von max. 500 m² 

3. Eine Drogerie mit einer Gesamtverkaufsfläche (VK) von max. 700 m² 

4. Indoorspielplatz, Kinderbetreuung sowie Schank- und Speisewirtschaften 

 

Innerhalb des Sondergebietes mit der lfd. Nr. 2 erfolgt auch eine vertikale Nutzungstrennung. Demnach 

sind nach § 9 Abs.3 BauGB der Indoorspielplatz, Kindebetreuung sowie Schank- und Speisewirtschaf-

ten nicht im Erdgeschoss, sondern ab dem ersten Obergeschoss zulässig.  

Die Festsetzung des Sondergebietes erfolgt als Übernahme aus dem rechtsgültigen Ursprungsbebau-

ungsplan, sowie der 1. Änderung dessen. In der 1. Änderung wurde 2006 bereits die Verkaufsfläche 

des Lebensmittelmarktes von 800 m2 auf 1150 m2 und die des Getränkemarktes von 350 m2 auf 500 m2 

erhöht. Mit der benannten Festsetzung wird die geplante Modernisierung (oder Neubau) des ansässigen 

Rewe-Marktes in Verbindung mit der vorgesehenen Verkaufsflächenerweiterung bauplanungsrechtlich 

vorbereitet und abgesichert. Im Rahmen der 2. Änderung wird nun ergänzend auch ein Drogeriemarkt 

zugelassen, sodass der vorhandene Nahversorgungsstandort langfristig gesichert und in seiner Attrak-

tivität gesteigert werden kann.  

Die Festsetzung des Sondergebietes wird aufgrund des großflächigen Lebensmitteleinzelhandels und 

der Summe der übrigen Verkaufsflächen notwendig.  
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SO 3 „Senioreneinrichtung“ 

Gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 11 Abs. 2 BauNVO sind innerhalb des Sonstigen Sonderge-

bietes (SO 3) mit der Zweckbestimmung „Senioreneinrichtung“ folgende Nutzungsarten zulässig:  

Zulässig sind Wohnanlagen für Wohneinheiten mit und ohne Betreuungseinrichtungen, Seniorenpfle-

geheime, Tagespflegeeinrichtungen, Wohnungen für Bedienstete sowie untergeordnete Büroflächen für 

die Verwaltung der Objekte. 

Senioren- und betreutes Wohnen ist als Wohnen allgemein auch in anderen Gebietstypen der BauNVO, 

wie beispielsweise einem Allgemeinen Wohngebiet i.S.d. § 4 BauNVO oder einem Mischgebiet i.S.d. § 

6 BauNVO zulässig. Aufgrund der räumlich, durch die Kreisstraße, abgetrennte Lage gegenüber der 

westlich angrenzenden Wohnbebauung, ergibt sich vorliegend kein ausreichend durch den Kontext ge-

prägter Gebietscharakter eines Wohn- oder Mischgebietes. Der Teilbereich des Plangebietes ist zudem 

zu kleinflächig für die eigene Prägung des Gebietscharakters eines Wohngebiets. Aufgrund dessen und 

der angrenzenden Nutzungen (Sondergebiete 1 und 2) wird vorliegend ein Sonstiges Sondergebiet mit 

der Zweckbestimmung „Senioreneinrichtung“ festgelegt. Die hierin zulässigen Nutzungen sind obenste-

hend aufgelistet und sind dem Nutzungszweck entsprechend zulässig.  

 

4.2 Maß der baulichen Nutzung 

Bei der Festsetzung des Maßes der baulichen Nutzung im Bebauungsplan sind gemäß § 16 Abs. 3 

BauNVO stets die Grundflächenzahl oder die Größe der Grundflächen der baulichen Anlagen und die 

Zahl der Vollgeschosse oder die Höhe baulicher Anlagen zu bestimmen, wenn ohne ihre Festsetzung 

öffentliche Belange, insbesondere das Orts- und Landschaftsbild, beeinträchtigt werden können. Zum 

Maß der baulichen Nutzung werden daher die Grundflächenzahl und die Geschossflächenzahl festge-

setzt. Hinzu kommt eine Festsetzung zur Höhenentwicklung baulicher Anlagen innerhalb des Plange-

bietes.  

 

Grundflächenzahl (GRZ) 

Die Grundflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche 

i.S.d. § 19 Abs. 3 BauNVO zulässig sind. Die zulässige Grundfläche ist der Teil des Baugrundstückes, 

der von baulichen Anlagen überdeckt werden darf.  

Im vorliegenden Plangebiet wird für die Sondergebiet mit den lfd. Nr. 1 bis 3 jeweils eine Grundflächen-

zahl GRZ=0,8 festgesetzt. Dies entspricht einer Übernahme aus dem Ursprungsbebauungsplan und 

dem Orientierungswert für sonstige Sondergebiete des § 17 BauNVO. Hierdurch wird im Plangebiet 

eine ausreichende Dimensionierung der den zulässigen Nutzungen entsprechenden Gebäude ermög-

licht und der Bestand gesichert.  

Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO sind bei der Ermittlung der Grundfläche die Grundflächen von Garagen 

und Stellplätzen mit ihren Zufahrten, Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO sowie von baulichen Anlagen 

unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrundstück lediglich unterbaut wird, mitzurechnen. 

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundflächen dieser Anlagen um bis zu 50 % (GRZ II), höchs-

tens jedoch bis zur insgesamten Kappungsgrenze von 0,8, überschritten werden. Vorliegend wird 

textlich abweichend festgesetzt, dass die zulässige Grundfläche durch die Grundflächen von wasser-

durchlässig befestigten Stellplätzen mit ihren Zufahrten, einschließlich Lkw-Zufahrten, bis zu einer 

Grundflächenzahl von insgesamt 0,9 überschritten werden darf. Mit den zulässigen Nutzungen im Plan-

gebiet geht ein erhöhter Stellplatzbedarf einher. Durch die benannte Festsetzung wird die Möglichkeit 

für die bedarfsgerechte Anlage und Dimensionierung für Stellplätze und benötigte Zuwegungen etc., 

planungsrechtlich gesichert.  
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Geschossflächenzahl (GFZ) 

Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel m² Geschossfläche je m² Grundstücksfläche im Sinne des 

§ 19 Abs.3 BauNVO zulässig sind.  

In den Sondergebieten mit dem lfd. Nr. 1 und 2 wird eine GFZ=1,6 festgesetzt. Wie bereits die Grund-

flächenzahl in diesem Bereich, entspricht dies der Übernahme aus dem Ursprungsbebauungsplan. An 

dieser Festlegung wird festgehalten, insbesondere weil das Pangebiet in diesen Bereichen bereits be-

baut ist.  

Im Sondergebiet mit der lfd. Nr. 3 wird eine GFZ=2,4 festgesetzt. Diese resultiert aus dem geplanten 

Vorhaben der Senioreneinrichtung. Für das erforderliche Raumprogramm beim Neubau wird hier zudem 

die maximale Zahl der Vollgeschosse auf Z=IV festgesetzt. Sodass die GFZ und diesem Kontext ge-

genüber den anderen Gebieten erhöht und wie oben genannt festgesetzt wird. Insgesamt wird so zur 

effektiven Ausnutzung der Fläche und folglich zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden i.S.d. § 

1a BauGB beigetragen.  

 

Zahl der Vollgeschosse (Z) 

Die Höhenentwicklung der baulichen Anlagen wird zunächst durch die Zahl der zulässigen Vollge-

schosse bestimmt. Die Hessische Bauordnung (HBO) definiert den Vollgeschossbegriff wie folgt:  

 

Vollgeschosse sind Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als 1,40 m über die Gelände-

oberfläche hinausragt und die eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m haben. Ein Geschoss im Dach-

raum und ein gegenüber mindestens einer Außenwand des Gebäudes zurückgesetztes oberstes Ge-

schoss (Staffelgeschoss) ist ein Vollgeschoss, wenn es diese Höhe über mindestens drei Viertel der 

Grundfläche des darunter liegenden Geschosses hat. Garagengeschosse sind Vollgeschosse, wenn sie 

im Mittel mehr als 2 m über die Geländeoberfläche hinausragen. 

 

Der Ursprungsbebauungsplan hat keine Festsetzungen zu der maximal zulässigen Zahl der Vollge-

schosse getroffen. Da der Bereich der vorliegenden Sondergebiete mit dem lfd. Nr. 1 und 2 im Bestand 

bereits bebaut ist, wird von einer nachträglichen Festsetzung der Vollgeschosse angesehen.  

Das Sondergebiet mit der lfd. Nr. 3 hingegen ist der noch unbebaute Bereich im Plangebiet. Daher wird 

in diesem Bereich die Zahl der zulässigen Vollgeschosse auf Z=IV festgesetzt. Aufgrund der Topografie 

im Plangebiet wirkt die Zahl der Vollgeschosse vom Standpunkt im östlichen Bereich des Gebietes ge-

genüber einem Blickpunkt auf der Hasselborner Straße im Westen sehr unterschiedlich. Bereits im Be-

stand sind im nördlichen Teil des Plangebietes Bauten vorhanden, die im Plangebiet drei- bis vierge-

schossig und von der Hasselborner Straße aus ein- bis zweigeschossig wirken. Die festgelegte Zahl 

der Vollgeschosse trägt zu einer effektiven Flächenausnutzung bei (§ 1a BauGB). Für die abschlie-

ßende Begrenzung der Höhenentwicklung wird auf die entsprechend festgesetzte maximale Höhe der 

Gebäudeoberkante verwiesen.  

 

Festsetzungen zur Höhenentwicklung 

Da die Hessische Bauordnung (HBO) nur eine Mindesthöhe vorgibt, ist der Begriff des Vollgeschosses 

höhenmäßig zunächst unbegrenzt. Daher empfiehlt sich die ergänzende Festsetzung einer Höhenbe-

grenzung, um zu dokumentieren, dass sich die geplante Bebauung innerhalb des zur Ausweisung ge-

langenden Bebauungsplanes im Wesentlichen in die vorhandene Umgebungsbebauung einfügt und 

auch hinsichtlich der Lage am Ortseingang verträglich dimensioniert ist.  
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Es ist darauf hinzuweisen, dass die Geschossigkeit und Gebäudehöhe von verschiedenen Blickpunkten 

unterschiedlich (hoch) wirken. Dies ist bedingt durch die Topografie im Plangebiet (kleinräumliche Tal-

lage) bedingt. Entlang der Hasselborner ist im Norden bereits Bebauung vorhanden. Im südlichen Frei-

bereich hingegen ist die starke Böschung erkennbar. Das heutige Parkplatzniveau, der Zugang zum 

Rewe-Markt und auch die Freibereiche um den Aubach herum, liegen topografisch tiefer als die Has-

selborner Straße. Bei der Bestandsbebauung an der Hasselborner Straße ergibt sich daraus ein Zugang 

auf Höhe des Straßenniveaus und ein Zugang zu den Gebäuden von der östlichen, rückwärtigen Seite 

des Parkplatzes aus, welcher zumeist ein bis zwei Geschosse tiefer liegt.  

Der Ursprungsbebauungsplan gibt für das nördliche Plangebiet (nun vorliegend SO 1 und SO 2) sehr 

kleinflächig differenzierte und für einzelne Gebäude spezifische First- und Traufhöhen vor. Da der Be-

reich des nun vorliegenden SO1 bereits vollständig bebaut ist wird auf eine Höhenfestsetzung an dieser 

Stelle verzichtet.  

Im Bereich der geplanten Neubauten von Lebensmittel- und Drogeriemarkt im SO 2 sowie der Senio-

reneinrichtung im SO 3 wird dagegen eine maximale Höhe der Gebäudeoberkannte zur Steuerung der 

abschließenden Höhenentwicklung festgesetzt. Die maximale Höhe der Gebäudeoberkante wird in Me-

tern über Normalnull (NHN) festgesetzt. Die Gebäudeoberkante ist die Oberkante der Dachhaut am 

höchsten Punkt des Gebäudes, alternativ Oberkante Attika. Die festgesetzten Höhenangaben bilden 

Maximalwerte, diese müssen in der Planumsetzung nicht ausgenutzt werden, dürfen jedoch nicht über-

schritten werden. Für das Sondergebiet mit der lfd. Nr. 2 ist daher eine maximale Gebäudeoberkante 

von 257,5 Metern über Normalhöhennull (NHN) zulässig. Gegenüber dem baulichen Bestand wird 

dabei ein Entwicklungsrahmen gegeben, damit ggf. durch Aufstockung die bereits bebaute Fläche noch 

effektiver ausgenutzt werden kann. Die Höhenfestsetzung bleibt dabei hinter der des SO 3 zurück. Im 

Sondergebiet mit der lfd. Nr. 3 ist eine maximale Gebäudeoberkannte von 260 Metern über NHN 

festgesetzt. Hierdurch kann das Gebäude der Senioreneinrichtung hinsichtlich des benötigten Raum-

programms ausreichend dimensioniert werden. Das Straßenniveau der Hasselborner Straße liegt im 

Bereich des SO 3 bei rd. 247,5 Metern über NHN. Ausgehend dessen, ist ein künftiges Gebäude an 

dieser Stelle maximal 12,5 Meter hoch bzw. höher als das derzeitige Straßenniveau.  
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Abb. 24.: Übersicht der Höhen der Gebäudeoberkanten im Bestand (in M ü NHN) 

 

Quelle: www.natureg.hessen.de ; Stand 03/2023, bearbeitet  

In der obenstehenden Abbildung werden die Höhen der Bestandsgebäude aufgeführt. Dieser ergeben 

sich aus dem digitalen Oberflächenmodell (DOM) des Landes Hessen. Es wird darauf hingewiesen, 

dass die Höhen einen Orientierungsrahmen geben, jedoch nicht die abschließende Verbindlichkeit einer 

Einmessung innehaben. Die Höhen werden in Metern über Normalhöhennull angegeben. Insgesamt 

wird hieraus erkenntlich, dass die maximale Höhe der geplanten Gebäude im Plangebiet nicht solitär 

über die umgebende Bestandsbebauung hinausragt. Das Plangebiet und die nähere Umgebung sind 

durch eine bewegte Topografie geprägt. Hierdurch sind im Bestand vergleichbare Gebäudehöhen im 

Umfeld vorhanden, auch wenn diese baulich kleiner (geringere Geschossigkeit) umgesetzt sind. Insbe-

sondere südlich des Plangebietes ist bereits Bestandsbebauung in einer vergleichbaren Höherentwick-

lung vorhanden.  

 

4.3 Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche 

Eine Bauweise wird nicht festgesetzt. Sie ergibt sich jeweils abschließend aus der überbaubaren 

Grundstücksfläche in Verbindung mit den Abstandsbestimmungen der Hessischen Bauordnung (HBO). 

Die Festsetzung der überbaubaren Grundstücksflächen erfolgt durch Baugrenzen, über die hinaus mit 

den Hauptgebäuden grundsätzlich nicht gebaut werden darf. Bei Konkurrenz von Grundflächenzahl und 

überbaubarer Grundstücksfläche gilt die jeweils engere Festsetzung.  

Das Festsetzen einer Baugrenze dient regelmäßig dazu Freibereiche im Plangebiet zu erhalten oder 

eine gewisse Homogenität der Baukörperanordnung zu erreichen, indem die Bebauung auf bestimmte 

Grundstücksteile beschränkt wird, innerhalb derer das Gebäude weitgehend frei platziert werden kann. 

Vorliegend dient die Begrenzung des Baufensters der Bestandssicherung, sowie der Schaffung von 

Erweiterungsoptionen oder Neubau für den Drogeriemarkt oder der Senioreneinrichtung. Im bislang 

unbebauten südlichen Teilberiech wird durch die festgelegte Baugrenze gleichzeitig dazu beigetragen, 

die Bereiche um den Aubach (Gewässerrand und Innenhofbereich) von Bebauung freizuhalten.   

Gemäß textlicher Festsetzung gilt: Pkw-Stellplätze, Garagen, Carports und Nebenanlagen i.S.d. § 14 

BauNVO sind innerhalb und außerhalb der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Stellplätze und 

Carports (inkl. Solarmodule) sowie Wasserspiele sind zudem in den gemäß Plankarte festgesetzten 

257,6 
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Flächen zulässig. Ausnahme: Bauliche Anlagen sind im Gewässerrandstreifen unzulässig. Durch diese 

Festsetzung wird zu Flexibilität bezüglich der Anordnung innerhalb der Sondergebiete beigetragen.  

Zudem sind die benannten Anlagen nicht innerhalb der Bauverbotszone zulässig. Dabei ist auf eine 

Ausnahmeregelung zu verwiesen. Dies betrifft die in der Plankarte schraffierten Bereiche im SO 2 und 

SO 3, wo die Baugrenze die Bauverbotszone unterschreitet. Bezüglich dessen fand bereits eine Ab-

stimmung mit HessenMobil vor Ort statt, wobei hierfür grundsätzliche Zustimmung signalisiert wurde, 

sodass in diesen Bereichen bauliche Anlagen zulässig sind.  

 

4.4 Eingriffsminimierende Festsetzungen 

Im Plangebiet werden Flächen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-

schaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB festgesetzt.  

Entwicklungsziel: Naturnaher Gewässerrandstreifen - Nassstaudenflur 

Maßnahmen: Der Gewässerrandstreifen ist einmal jährlich zu mähen. Eine Düngung und die Beweidung 

der Flächen sind unzulässig. 

Entwicklungsziel: Naturnaher Gewässerrandstreifen - Ufergehölzsaum 

Maßnahmen: Die Flächen sind der Sukzession zu überlassen. Vorhandene Erlen (Alnus glutinosa) sind 

zu erhalten oder in mehrjährigen Abständen im Zeitraum vom 01.10. bis 28.02. auf den Stock zu setzen. 

Standortfremde Stauden und Gehölze sind bei Bedarf zu entfernen. 

Entwicklungsziel: Strukturreiche Gehölzböschung 

Maßnahmen: Vorhandene Gehölzstrukturen sind zu erhalten. Vorhandene Wiesensäume sind einmal 

jährlich zu mähen. Vorhandene Obstbäume sind zu pflegen und bei Abgang durch gleichartige Ersatz-

pflanzungen zu ersetzen. 

Bereits im Ursprungsbebauungsplan sind, in den gemäß Plankarte dargestellten Bereichen, Gehölzbö-

schungen zum Erhalt festgesetzt. Diese festgesetzten Bereiche werden durch die 2. Änderung etwas 

modifiziert, da sich die innere Aufteilung des Plangebietes durch die geplanten Neubauten und Um-

strukturierung der Stellplätze verändert hat. Überwiegend wird dieser Bereich am östlichen Gebietsrand 

jedoch übernommen und gesichert. Ebenfalls sind im Ursprungsbebauungsplan, entlang des offen Ver-

laufenden Aubachs, Ausgleichsflächen enthalten, die in der vorliegenden Planung modifiziert wieder 

aufgegriffen werden. 

 

Zudem werden eingriffsminimierende Festsetzungen getroffen. Diese dienen der Eingriffsminimierung 

in den natürlichen Boden- und Wasserhaushalt.  

Demnach sind Stellplätze und Gehwege auf den Baugrundstücken sowie Hofflächen im Sinne von un-

tergeordneten Nebenanlagen in wasserdurchlässiger Weise, wie z.B. als wassergebundene Wegede-

cken, weitfugige Pflasterungen, Rasenpflaster, Schotterrasen oder Porenpflaster, zu befestigen, sofern 

betriebliche Gründe nicht entgegenstehen. Die Festsetzung ist redaktionell überarbeitet und entspricht 

einer Übernahme aus dem Ursprungsplan. Ergänzend hierzu ist nun die Verwendung von wasserdich-

ten oder nicht durchwurzelbaren Materialien (Folie oder Vlies) zur Freiflächengestaltung bei Neuanlage 

unzulässig. 

Zur Vermeidung von Vogelschlag gilt bei der Neuanlage hinsichtlich der Lage an Ortsrand: Bei großflä-

chigen transparenten Glasflächen, der Verwendung von stark reflektierenden Glastypen oder transpa-

renten Brüstungen ist eine Gefährdung für Vögel (z.B. Vogelschlag) zu vermeiden. Geeignete Maßnah-

men (z.B. Verwendung von Strukturglas, kleinteilige Gliederung der Glasfläche) sind bei Neuanlage 

nach dem jeweiligen Stand der Wissenschaft zu treffen. Die Neuanlage bezieht sich auf den Zeitpunkt 

der Rechtskraft der vorliegenden 2. Bebauungsplanänderung.  



Begründung, Bebauungsplan Sondergebiet „Am Aubach“ - 2. Änderung  

Vorentwurf – Planstand: 30.03.2023  23 

4.5 Geh- / Fahr- und Leitungsrechte  

Für die innere Erschließung wird ein Geh-, Fahr- und Leitungsrecht gemäß Plankarte zugunsten der 

Nutzer der Sondergebiete mit den lfd. Nr. 1 bis 3 und der Gemeinde Waldsolms festgesetzt. Die Fläche 

ist von oberirdischen baulichen Anlagen (Hochbauten) freizuhalten. Hierdurch wird die innere Erschlie-

ßung sowie Zuwegung für Lieferverkehr im Plangebiet gesichert.  

 

4.6 Grünordnerische Festsetzungen  

Es wird textlich festgesetzt, dass je fünf Stellplätze mindestens ein einheimischer, standortgerechter 

Laubbaum zu pflanzen und dauerhaft zu unterhalten ist. Der Bestand kann zur Anrechnung gebracht 

werden. Die Festsetzung ist aus dem Ursprungsplan übernommen und an die Stellplatzsatzung der 

Gemeinde angepasst.  

Ergänzend wird festgesetzt, dass je Symbol in der Plankarte ein hochstämmiger Obstbaum oder ein 

Laubbaum zu pflanzen (siehe Artenauswahl) ist. Die Bäume können mit einer Abweichung von bis zu 5 

Metern positioniert werden, die Zahl der zu pflanzenden Bäume darf dadurch nicht vermindert werden. 

Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen: Je Symbol in der Plankarte ist der bestehende Baum 

dauerhaft zu erhalten. Bei Abgang sind Ersatzpflanzungen vorzunehmen (Auswahlempfehlung siehe 

Artenliste). 

Somit wird zur Erhöhung des Grünvolumens im Plangebiet beigetragen. Diese Maßnahmen dienen 

durch Verschattung der Klimaanpassung und werten das Plangebiet gleichzeitig optisch auf.  

 

 

5. Bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften 

Alle baulichen Maßnahmen tragen in der Wahl ihrer Gestaltung grundsätzlich dazu bei, die bauge-

schichtliche Bedeutung, die erhaltenswerte Eigenart und somit auch die Identität der gewachsenen 

Siedlungsstrukturen zu bewahren und zu stärken. Hierzu werden auf der Grundlage der Ermächtigung 

des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 91 HBO bauordnungsrechtliche Gestaltungsvorschriften in den Bebau-

ungsplan aufgenommen.  

 

Gestaltung baulicher Anlagen  

Für Hauptgebäude sind Flachdächer mit einer Neigung von bis zu 5 °, Satteldächer und Walmdächer 

(auch Krüppelwalmdächer) zulässig. Für Garagen, überdachte Pkw-Stellplätze (Carports) und Neben-

anlagen sowie für untergeordnete Dächer sind abweichende Dachformen und Dachneigungen zulässig. 

Flachdächer sind bei Neuanlage in extensiver Form fachgerecht und dauerhaft zu begrünen, sofern sie 

nicht für haustechnische Aufbauten oder zur Belichtung darunter liegender Räume benötigt werden. Die 

Dachflächen von Garagen und überdachten Stellplätzen sowie von Nebenanlagen i.S.d. § 14 BauNVO 

sind hiervon ausgenommen. Die zusätzliche Montage von Anlagen zur aktiven Nutzung von Solarener-

gie ist ausdrücklich zulässig. 

Durch diese textlichen Festsetzungen wird die vorhandene Dachlandschaft aufgegriffen und fortgeführt. 

Bei der Neuanlage sind Flachdächer zudem zu begrünen, sodass neben der optischen Aufwertung zur 

Klimaanpassung i.S.v. Retention beigetragen wird.  
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Gestaltung von Werbeanlagen 

Selbstleuchtende Werbeanlagen sowie Werbeanlagen mit wechselndem, bewegtem oder laufendem 

Licht sind bei Neuanlage unzulässig. Werbeanlagen an Gebäuden dürfen die jeweilige Außenwandhöhe 

nicht überschreiten. 

Aufgrund der angrenzenden Kreisstraße und der Wohnnutzungen wird die benannte Festsetzung ge-

troffen. Durch solche Werbeanlagen hervorgerufene Störeinflüsse sollen hiermit vermieden werden. Der 

Zeitpunkt der Neuanlage bezieht sich auf die Rechtskraft der vorliegenden Bebauungsplanänderung. 

 

Gestaltung von Einfriedungen  

Zulässig sind bei Neuanlage offene Einfriedungen, z.B. aus Drahtgeflecht, Stabgitter oder Streckmetall 

in Verbindung mit einheimischen, standortgerechten Laubsträuchern oder Kletterpflanzen, sowie die 

Pflanzung von heimischen Laubhecken. Die Pflanzungen sind dauerhaft zu erhalten. Mauern, Mauer- 

und Betonsockel sind unzulässig. Hinweis: Stützmauern sind von dieser Festsetzung nicht betroffen 

und richten sich nach den Vorgaben der Hess. Bauordnung. 

Hierdurch soll eine übermäßige Trennwirkung vermieden werden und zugleich durch die Erhöhung des 

Grünvolumens eine optische Aufwertung herbeigeführt werden. Bereits im Ursprungsbebauungsplan 

waren für die rückwärtigen Grundstückebereiche gebrochene Einfriedungen in Verbindung mit Begrü-

nung festgesetzt.  

 

Gestaltung von Grundstücksfreiflächen 

100 % der nicht überbaubaren Grundstücksfreiflächen (lt. GRZ II) sind bei Neuanlage als Garten, Pflanz-

beet oder natürliche Grünfläche anzulegen. Stein-, Kies-, Split- und Schotterschüttungen von mehr als 

1 m² Fläche oder in der Summe von 5 m² sind bei Neuanlage unzulässig. Davon ausgenommen ist der 

Spritzwasserschutz an Gebäuden. 

Durch die Festsetzungen wird zur Erhöhung des Grünanteils im Plangebietes beigetragen und somit 

zur optischen Aufwertung beigetragen. Insgesamt wird somit auch die Aufenthalts- und Umfeldqualität 

erhöht.  

 

 

6. Wasserrechtliche Festsetzung  

Auf der Grundlage der Ermächtigung des § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 37 Abs. 4 Satz 2 und 3 Hessisches 

Wassergesetz (HWG) sind wasserrechtliche Festsetzungen in den Bebauungsplan aufgenommen wor-

den. 

Auf nicht begrünten Dachflächen anfallendes unverschmutztes Niederschlagswasser ist auf dem jewei-

ligen Baugrundstück in Retentionszisternen oder sonstigen Regenwassernutzungsanlagen (Bspw. un-

terirdischen Speicherboxen) zu sammeln und als Brauchwasser zur verwenden (Bsp. Grauwasserkreis-

lauf im Haus, Gartenbewässerung). 

Bereits im Ursprungsbebauungsplan ist eine Festsetzung für eine Zisterne enthalten. Diese wurde vor-

liegend redaktionell angepasst. Durch die Sammlung und die Verwendung des Niederschlagswassers 

als Brauchwasser (Bspw. Gartenbewässerung) kann der Verbrauch von Trinkwasser reduziert und 

gleichzeitig die Abwassermenge reduziert werden. Bei der Verwendung von Niederschlagswasser ist 

darauf zu achten, das wasserwirtschaftliche, technische und gesundheitliche Belange nicht entgegen-

stehen. Bereits im rechtsgültigen Bebauungsplan ist eine Festsetzung für Zisternen und der damit 



Begründung, Bebauungsplan Sondergebiet „Am Aubach“ - 2. Änderung  

Vorentwurf – Planstand: 30.03.2023  25 

verbundenen Brauchwassernutzung enthalten. Diese wird folglich für die neu entwickelten Bauflächen 

ebenfalls aufgegriffen.  

Darüber hinaus soll das überschüssige unverschmutzte Niederschlagswasser zunächst primär auf dem 

Grundstück selbst versickern. Somit kann der Eingriff in den Wasserhaushalt deutlich minimiert und die 

Kläranlage entlastet werden. Verwiesen wird in diesem Zusammenhang auch auf § 37 Hessisches Was-

sergesetz. Hierüber ist die einwandfreie Beseitigung des Abwassers einschließlich des Niederschlags-

wassers geregelt und im Rahmen des Bauantrages nachzuweisen. Die Anlagen dafür sind so anzuord-

nen, herzustellen und zu unterhalten, dass sie betriebssicher sind und Gefahren, unzumutbare Nach-

teile oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 

 

 

7. Berücksichtigung umweltschützender Belange 

7.1 Umweltprüfung und Umweltbericht 

Mit Inkrafttreten des Gesetzes zur Anpassung des Baugesetzbuches an die EU-Richtlinien (EAG Bau, 

BGBl. I S.1359) am 20.07.2004 ist die Notwendigkeit zur Aufnahme eines Umweltberichtes in die Be-

gründung zum Bebauungsplan eingeführt worden (§ 2a BauGB). Darin sollen die im Rahmen der Um-

weltprüfung ermittelten Belange des Umweltschutzes systematisch zusammengetragen und bewertet 

werden. Im Zuge der verbindlichen Bauleitplanung wird daher ein Umweltbericht erarbeitet, dessen In-

halt entsprechend der Anlage zu § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB aufbereitet wird. Nach § 2a BauGB ist der 

Umweltbericht Teil der Begründung zum Bebauungsplan und unterliegt damit den gleichen Verfahrens-

schritten wie die Begründung an sich (u.a. Öffentlichkeitsbeteiligung und Beteiligung der Träger öffent-

licher Belange). Die Ergebnisse des Umweltberichts und die eingegangenen Anregungen und Hinweise 

sind in der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung entsprechend zu berücksichtigen. Um Dop-

pelungen zu vermeiden, wurden die für die Abarbeitung der Eingriffsregelung notwendigen zusätzlichen 

Inhalte, die als Belange des Naturschutzes und der Landschafts-pflege gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB 

gleichberechtigt in die bauleitplanerische Abwägung einzustellen sind, in den Umweltbericht integriert. 

Da sowohl Flächennutzungspläne als auch Bebauungspläne einer Umweltprüfung bedürfen, wird auf 

die Abschichtungsregelung verwiesen. 

Der § 2 Abs.4 Satz 5 BauGB legt fest, dass die Umweltprüfung im Bauleitplanverfahren – wenn und 

soweit eine Umweltprüfung bereits auf einer anderen Planungsstufe durchgeführt wird oder ist – auf 

zusätzliche oder andere erhebliche Umweltauswirkungen beschränkt werden soll. Dabei ist es nicht 

maßgeblich, ob die Planungen auf den verschiedenen Ebenen der Planungshierarchie zeitlich nach-

einander oder ggf. zeitgleich durchgeführt werden (z.B. Parallelverfahren nach § 8 Abs.3 Satz 1 

BauGB). Die Abschichtungsmöglichkeit beschränkt sich ferner nicht darauf, dass eine Umweltprüfung 

auf der in der Planungshierarchie höherrangigen Planungsebene zur Abschichtung der Umweltprüfung 

auf der nachgeordneten Planungsebene genutzt werden kann, sondern gilt auch umgekehrt. Der Um-

weltbericht des Bebauungsplanes gilt daher auch für die Änderung des Flächennutzungsplanes. 

Der Umweltbericht liegt als Anlage bei; auf die dortigen Ausführungen wird entsprechend verwiesen. 

 

7.2 Eingriffs- und Ausgleichplanung 

Gemäß § 1a Abs. 3 BauGB sind die Belange von Natur und Landschaft sowie die Vermeidung und der 

Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs-

fähigkeit des Naturhaushaltes in die Bauleitplanung einzustellen und in der Abwägung zu berücksichti-

gen. Der Ausgleich erfolgt durch geeignete Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Aus-

gleich. Alternativ können auch vertragliche Vereinbarungen nach § 11 BauGB getroffen werden. Ein 
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Ausgleich wird jedoch nicht erforderlich, soweit die Eingriffe bereits vor der planerischen Entscheidung 

erfolgt sind oder zulässig waren. Insofern ist das bestehende Bauplanungsrecht bei der weiteren Be-

wertung zu beachten. 

Die konkrete Eingriffs- Ausgleichsbilanzierung sowie Zuordnung des erforderlichen Ausgleichs erfolgt 

zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage.  

 

7.3 Artenschutzrechtliche Belange 

Im Rahmen der vorliegenden Bauleitplanung besteht das Potenzial einer direkten Betroffenheit von Ar-

ten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie oder europäischer Vogelarten vor. Dies betrifft die Vorgaben des 

§ 44 Abs.1 Nr.1 bis Nr.3 BNatSchG: 

Es wird auf die Ausführungen im Umweltbericht und auf das Faunistische Gutachten verwiesen. Die 

finale Version des faunistischen Gutachtens wird derzeit erarbeitet und zum Entwurf als Artenschutz-

rechtlicher Fachbeitrag mit ausgelegt.  

 

 

8. Klimaschutz und Klimaanpassung 

Hinsichtlich des Klimaschutzes wird darauf verwiesen, dass Anlagen zur aktiven Nutzung von Solar-

energie (Photovoltaik und Solarthermie) sowohl auf den Dächern der Hauptgebäude als auch auf über-

dachten Stellplätzen ausdrücklich zulässig sind. Als Maßnahme der Klimaanpassung ist anzuführen, 

dass 100% der Grundstücksfreiflächen bei Neuanlage als natürliche Grünflächen zu erhalten sind. Zu-

dem werden Gehölzstrukturen zum Erhalt gesichert und die Pflanzung von Einzelbäumen festgesetzt. 

In Ergänzung dessen sind Zuwegungen und Stellplätze wasserdurchlässig zu befestigen und bei der 

Neuanlage von Flachdächern sind diese dauerhaft zu begrünen. Hierdurch wird durch Verschattung 

und Retention zur Klimaanpassung im Plangebiet beigetragen.  

 

 

9. Wasserwirtschaft und Grundwasserschutz  

In Anlehnung an die Arbeitshilfe zur Berücksichtigung von wasserwirtschaftlichen Belangen in der Bau-

leitplanung vom Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucher-

schutz vom Juli 2014 wird die Wasserversorgung und Schonung der Grundwasservorkommen, Abwas-

serbeseitigung und Abflussregelung im Bebauungsplan wie folgt behandelt: 

 

9.1 Überschwemmungsgebiet 

Das Plangebiet befindet sich nicht in einem amtlich festgesetzten Überschwemmungsgebiet oder über-

schwemmungsgefährdeten Gebiet. 

 

9.2 Wasserversorgung und Grundwasserschutz 

Bedarfsermittlung 

Im Plangebiet entsteht ein Wasserbedarf für voraussichtlich einen zusätzlichen Drogeriemarkt und eine 

Senioreneinrichtung mit rd. 90 Wohneinheiten. Die abschließende Anzahl der Wohneinheiten wird über 

den Bebauungsplan nicht festgelegt, so dass auch der abschließende Bedarf an Trinkwasser in der 

jetzigen Planphase nicht quantifiziert werden kann. Im Zuge der Erschließungsplanung ist der Bedarf 

abschließend zu ermitteln. 
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Deckungsnachweis 

Die Trink- und Löschwasserversorgung ist zum Entwurf zu prüfen. Aufgrund der Lage des Plangebietes 

im unmittelbaren Ortsrandbereich geht die Kommune davon aus, dass die Trinkwasserversorgung auf-

grund der vorhandenen Leitungen gedeckt werden kann. Innerhalb des Plangebiets sind die Leitungen 

teilweise neu zu verlegen.  

 

Technische Anlagen 

Die technischen Anlagen zur Wasserversorgung müssen teilweise neu verlegt werden (Leitung und 

Hausanschlüsse). 

 

Schutz des Grundwassers 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger 

Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern. Die Fest-

setzung dient dem Schutz des Grundwassers. 

 

Lage des Vorhabens im Wasserschutzgebiet / Heilquellenschutzgebiet  

Das Plangebiet befindet sich nicht innerhalb eines Trinkwasserschutzgebietes oder Heilquellenschutz-

gebietes.  

 

Verminderung der Grundwasserneubildung 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger 

Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern.  

Die gesetzlichen Vorgaben des § 55 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in Verbindung mit § 37 Hes-

sisches Wassergesetz (HWG) zur Regelung der Flächenversiegelung und der Verwertung und Versi-

ckerung des Niederschlagswassers sind im Rahmen der nachfolgenden Planungsebenen (Erschlie-

ßungsplanung, Baugenehmigungsverfahren und Bauausführung) zu berücksichtigen. Regenwasser 

von Dachflächen sowie Drainagewasser ist gemäß § 55 WHG ortsnah zu versickern, zu verrieseln oder 

direkt oder über eine Kanalisation ohne Vermischung mit Schmutzwasser in ein Gewässer einzuleiten, 

soweit dem weder wasserrechtliche noch sonstige öffentlich-rechtliche Vorschriften noch wasserwirt-

schaftliche Belange entgegenstehen. 

 

Versickerung von Niederschlagswasser 

Durch die Festsetzung zur Befestigung der Gehwege und Pkw-Stellplätze in wasserdurchlässiger 

Weise, kann das auf diesen Flächen anfallende Niederschlagswasser, wie bisher, versickern. 

 

Hinweis: Folgende Versickerungsformen sind je nach Topografie, Verdichtung und Gestaltung des Bau-

grundstückes möglich1: 

 

 

1 Die gezielte Versickerung von Niederschlagswasser ist im Bebauungsplan nicht festgesetzt. Im Vorfeld des Bau-
antrages und der Freiflächenplanung wird die Erstellung eines Baugrundgutachtens empfohlen. Eine gezielte Ver-
sickerung von Niederschlagswasser dürfte nur eingeschränkt möglich sein. 



Begründung, Bebauungsplan Sondergebiet „Am Aubach“ - 2. Änderung  

Vorentwurf – Planstand: 30.03.2023  28 

Flächenversickerung 

Flächen, auf denen zusätzlich aufgebrachtes Niederschlagswasser von versiegelten Flächen versickert 

werden kann (z.B. Grasflächen, Pflanzstreifen, Rasengitterflächen). Da keine Zwischenspeicherung er-

folgt, ist ein sehr gut durchlässiger Untergrund Voraussetzung. 

Muldenversickerung 

Flache, begrünte Bodenvertiefungen, in denen das zugeleitete Niederschlagswasser kurzfristig zwi-

schengespeichert wird, bis es versickert. 

Schachtversickerung 

Bestehend aus handelsüblichen Brunnenringen aus Beton. Die offene Sohle wird mit einer Sandschicht 

als Filterzone versehen. Der Abstand von der Oberkante der Sandschicht zum Grundwasser sollte min-

destens 1,50 m betragen. Diese Methode kann bei schwerdurchlässigen Deckschichten angewendet 

werden. 

Rohrversickerung 

Bestehend aus unterirdisch verlegten perforierten Rohrsträngen, in die das Niederschlagswasser gelei-

tet, zwischengespeichert sowie versickert wird. Für diese Versickerungsart wird keine spezielle Fläche 

benötigt. 

 

Bei der Auswahl der geeigneten Versickerungsmethode ist neben den konkreten örtlichen Verhältnissen 

auf dem Grundstück der Schutz des Grundwassers zu beachten. Bei oberflächennahem Grundwasser 

oder auf einem Grundstück in einer Wasserschutzzone, ist auf eine Versickerung von Wasser, welches 

von Stellplätzen oder Fahrwegen abfließt, in der Regel zu verzichten bzw. ist eine Versickerung sogar 

verboten. Für die vorliegende Planung wird daher im Vorfeld des Bauantrages die Erstellung eines Bau-

grundgutachtens empfohlen.  

 

Vermeidung von Vernässungs- und Setzungsschäden 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Lage im Einflussbereich eines Grundwasserbewirtschaftungsplanes 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Bemessungsgrundwasserstände 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Barrierewirkung von Bauwerken im Grundwasser 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Einbringen von Stoffen in das Grundwasser 

Zu dieser Thematik liegen zum jetzigen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  
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9.3 Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen 

Oberflächengewässer / Gewässerrandstreifen:  

Im Plangebiet verläuft der Aubach. Dieser verläuft derzeit im nördlichen und südlichen Teilbereich offen, 

im zentralen Bereich ist dieser unterhalb der Bestandsbebauung eingefasst (Kastenprofil).  

Durch die geplanten Neubauten des Drogeriemarktes und der Senioreneinrichtung muss die vorhan-

dene Stellplatzanlage und -umfahrung neu angeordnet werden. Durch die Erweiterung der Baugrenzen 

im SO 2 wird daher eine zusätzliche Querung (Brücke) des Aubachs zur Überfahrung entlang der nörd-

lichen Plangebietsgrenze notwendig. Durch die vorgesehenen Neubauten wird es zudem notwendig die 

bisherige Einfassung und Überbauung des Aubachs in nördliche und südliche Richtung zu erweitern. 

Die gemäß Plankarte offen verbleibenden Bereiche sollen naturnah gestaltet werden und sind durch 

entsprechend festgesetzte Uferrandstreifen gesichert. Gemäß § 23 HWG sind innerhalb eines 5 Meter 

Streifens entlang der offen verlaufenden Grabenparzelle des Aubachs, gemessen am äußeren Rand 

der Oberkannte Gewässerböschung, bauliche Anlagen unzulässig (wasserrechtliche Regelung/Vorga-

ben für den Innenbereich). 

Um im südlichen Plangebiet (SO 3) ein ausreichend dimensioniertes Gebäude für die Senioreneinrich-

tung umsetzen zu können, ist eine Verlegung des Aubachs um wenige Meter nach Westen notwendig. 

Dies begründet sich in der räumlichen Lage des Aubachs. Denn dieser verläuft im Bestand teilweise 

östlich der eingetragenen Grabenparzelle. Insbesondere der Bereich des SO 3 ist westlich durch die 

Böschung zur Kreisstraße und die östlich stark steigende Böschung begrenzt. Um den Ostflügel der 

geplanten Senioreneinrichtung errichten zu können, wobei gleichsam der Gewässerrandstreifen einge-

halten wird, ist daher eine Verlegung des Aubachs in Richtung der eingetragenen Grabenparzelle not-

wendig. In diesem Rahmen soll der Aubach aufgewertet und naturnah gestaltet werden. Ein entspre-

chenden Fachplaner wird hierfür beauftragt werden.  

Es erfolgten bereits Abstimmungsgespräche mit der Oberen und Unteren Wasserbehörde hinsichtlich 

eines wasserrechtlichen Verfahrens für die Verlegung der realen Parzelle und die Überbauung in Teil-

bereichen (Februar 2023). Die Zuständigkeit der Behörden wird derzeit geklärt. Das wasserrechtliche 

Verfahren wird parallel zum Bauleitplanverfahren durchgeführt. Gemäß der Abstimmung mit den Behör-

den wird grundsätzlich ein Planfeststellungsverfahren mit Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig. In 

Abhängigkeit des Ergebnisses der Umweltverträglichkeitsvorprüfung kann dieses ggf. zu einem Plan-

genehmigungsverfahren abgestuft werden. Vor Satzungsbeschluss muss eine wasserrechtliche Ge-

nehmigung, bzw. in Aussichtstellung dessen vorliegen. Im Rahmen des wasserrechtlichen Verfahrens 

werden zudem Aspekte wie die hydraulische Bewertung und Schaffung von Retentionsraum beachtet 

werden.  

 

Darstellung oberirdischer Gewässer und Entwässerungsgräben  

Von Süden nach Nordern verläuft der Aubach durch das Plangebiet. Im Bestand verläuft dieser teils 

überbaut, teils offen und durch Gehölze gesäumt.  

Für die geplante Bebauung wird eine Erweiterung der Überbauung des Aubachs für die Neubauten in 

den Sondergebieten mit den lfd. Nr. 2 und 3 notwendig. Hierdurch müssen die Umfahrungen und Stell-

plätze neu geordnet werden, sodass zusätzlich zwei Brücken zur Überfahrung und eine als fußläufige 

Querung über das offene Gewässer zu ergänzen sind. Die nicht überbauten Bereiche des Aubachs 

sollen dabei offen erhalten und gestaltet werden. Diese sind in der Plankarte als Wasserflächen darge-

stellt. Da im südlichen Teilbereich eine kleinräumliche Verlegung des Aubachs in westliche Richtung 

notwendig wird, soll dieser im gleichen Zuge aufgewertet und naturnah gestaltet werden. Dies erfolgt 

durch eine entsprechende Fachplanung parallel zum Bauleitplanverfahren. In der Plankarte ist die 
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Wasserfläche hierfür bereits aufgeweitet dargestellt, sodass sich der Aubach hier noch Raum aneignen 

kann. 

 

Sicherung der Gewässer und der Gewässerrandstreifen 

Entlang der offenen verlaufenden Bereiche des Aubachs wird entsprechend der Gewässerrandstreifen 

m Abstand von fünf Metern (§ 23 HWG) dargestellt. Der Aubach selbst wird in diesen Bereichen als 

Wasserfläche in der Plankarte dargestellt.  

 

Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer  

Die Einhaltung der Bewirtschaftungsziele für Oberflächengewässer wird durch die vorliegende Planung 

nur eingeschränkt tangiert.  

 

9.4 Abwasserbeseitigung 

Gesicherte Erschließung 

Die Erschließung wird derzeit von einem Ingenieurbüro geprüft. Die Abwasserbeseitigung ist im An-

schluss an das bestehende Mischwassersystem vorgesehen. Nicht verschmutztes Niederschlagswas-

ser soll dort nicht direkt eingeleitet werden, sondern mittels einer Rückhaltung dem Aubach gedrosselt 

zugeführt werden. Weitere Aussagen werden zum Entwurf ergänzt.  

 

Anforderungen an die Abwasserbeseitigung 

Hierzu liegen zum aktuellen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Leistungsfähigkeit der Abwasseranlagen 

Hierzu liegen zum aktuellen Planungszeitpunkt keine Informationen vor.  

 

Reduzierung der Abwassermenge 

Durch die Festsetzungen und Hinweise zur Verwertung und Versickerung von Niederschlagswasser 

kann in geeigneten Fällen, beispielsweise durch den Bau einer Zisterne für die Gartenbewässerung 

oder der Brauchwassernutzung im Gebäude, der Verbrauch von sauberem Trinkwasser und zugleich 

die Abwassermenge verringert werden. Die ausreichende Dimensionierung und die Ablaufmenge sind 

im jeweiligen Bauantragsverfahren in den Unterlagen (Entwässerungsplan) nachzuweisen.  

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zusätzlich zu einem schonenden 

Grundwasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei. 

 

Versickerung des Niederschlagswassers 

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen ermöglichen eine Versickerung und tra-

gen somit zu einem schonenden Grundwasserumgang bei.  

 

Entwässerung im Trennsystem 

Die Entwässerung erfolgt im Anschluss an das vorhandene Mischwassersystem. Das unverschmutzte 

Niederschlagswasser soll jedoch gedrosselt (und mit Rückhaltung) dem Vorfluter Aubach zugeführt 
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werden und demnach nicht in den Mischkanal eingeleitet werden. Die Entwässerungsplanung erfolgt 

parallel und wird zum Entwurf konkretisiert.  

 

Kosten und Zeitplan 

Zum jetzigen Planungszeitpunkt können hierzu keine Aussagen getroffen werden. 

 

9.5 Abflussregelung 

Abflussregelung 

Im Plangebiet befindet sich der Aubach. Eine Prüfung der Abflussregelung durch die vorliegende Bau-

leitplanung erfolgt im Rahmen des parallel durchzuführenden wasserrechtlichen Verfahrens. Weitere 

Informationen hieraus werden zum Entwurf ergänzt.  

 

Vorflutverhältnisse 

Durch das Plangebiet verläuft der Vorfluter / das Fließgewässer Aubach, das teilweise überbaut und 

teilweise offen. Nicht verschmutztes Niederschlagswasser soll dem Aubach gedrosselt zugeführt wer-

den. Die Entwässerungsplanung erfolgt parallel und wird zum Entwurf konkretisiert.  

 

Hochwasserschutz 

Entfällt.  

 

Erforderlicher Hochwasserschutzmaßnahmen 

Entfällt.  

 

Vermeidung der Versiegelung bzw. Entsiegelung von Flächen 

Die im Bebauungsplan festgesetzten textlichen Festsetzungen tragen zu einem schonenden Grund-

wasserumgang und somit zur Reduzierung der Abwassermenge bei. Eine Entsiegelung von Flächen 

kann im Plangebiet nicht erfolgen.  

 

Besonderheiten bei Gewerbe- und Industriegebieten 

Entfällt aufgrund des Planziels und der Lage.  

 

9.6 Besondere wasserwirtschaftliche Anforderungen bei vorhabenbezogener Bauleitpla-

nung für die gewerbliche Wirtschaft 

Entfällt aufgrund des Planziels.  

 

 

10. Altlastenverdächtige Flächen, Baugrund und vorsorgender Bodenschutz 

Altlasten 

Zum aktuellen Planungszeitpunkt liegen keine Informationen zu Altlasten und Altstandorten im Plange-

biet vor.  
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Baugrund 

Für das Plangebiet liegt ein Baugrundgutachten vor. Demnach ist der Baugrund durch nicht tragfähige 

Auffüllungen geprägt, welche durch setzungsempfindliche Auenlehme in wechselnder Konsistenz auf-

gebaut sind. Aufgrund der heterogenen Auffüllungen und den zumindest teilweise aufgeweichten Lehm-

böden ist eine herkömmliche Lastabtragung für die geplante Bebauung bei i.d.R. gebäudeverträglichen 

Setzungsbeträgen von max. 2,5 cm nicht möglich. Es sind daher zusätzliche Maßnahmen erforderlich. 

Es wird weiterführend auf die Aussagen des Baugrundgutachtens (in der Anlage) verwiesen.  

 

Vorsorgender Bodenschutz 

Nachfolgend werden verschiedene Empfehlungen zum vorsorgenden Bodenschutz aufgeführt, die als 

Hinweise für die Planungsebenen der Bauausführung und Erschließungsplanung vom Bauherrn / Vor-

habenträger zu beachten sind: 

 

1. Maßnahmen zum Bodenschutz bei der Baudurchführung, beispielsweise Schutz des Mutterbodens nach 

§ 202 BauGB. Von stark belasteten / befahrenen Bereichen ist zuvor der Oberboden abzutragen. 

2. Vermeidung von Bodenverdichtungen durch Aufrechterhaltung eines durchgängigen Porensystems bis in den 

Unterboden, d.h. Erhaltung des Infiltrationsvermögen. Bei verdichtungsempfindlichen Böden (Feuchte) und 

Böden mit einem hohen Funktionserfüllungsgrad hat die Belastung des Bodens so gering wie möglich zu 

erfolgen, d.h. ggf. der Einsatz von Baggermatten / breiten Rädern / Kettenlaufwerken etc. und die Berücksich-

tigung der Witterung beim Befahren von Böden (siehe Tab. 4-1, Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV, Stand März 2017). 

3. Ausreichend dimensionierte Baustelleneinrichtung und Lagerflächen nach Möglichkeit im Bereich bereits ver-

dichteter bzw. versiegelter Boden anlegen (ggf. Verwendung von Geotextil, Tragschotter). 

4. Ausweisung von Bodenschutz- / Tabuflächen bzw. Festsetzungen nicht überbaubarer Grundstücksflächen. 

5. Wo es logistisch möglich ist, sind Flächen vom Baustellenverkehr auszunehmen, z. B. durch Absperrung mit 

Bauzäunen, Einrichtung fester Baustraßen oder Lagerflächen. Bodenschonende Einrichtung und Rückbau. 

6. Vermeidung von Fremdzufluss, z.B. zufließendes Wasser von Wegen. Der ggf. vom Hang herabkommende 

Niederschlag ist während der Bauphase – beispielsweise durch einen Entwässerungsgraben an der hangauf-

wärts gelegenen Seite des Grundstückes –, um das unbegrünte Grundstück herumzuleiten. Anlegen von 

Rückhalteeinrichtungen und Retentionsflächen. 

7. Technische Maßnahmen zum Erosionsschutz. 

8. Sachgerechte Zwischenlagerung und Wiedereinbau des Oberbodens (DIN 18915, DIN 19731). 

9. Lagerflächen vor Ort sind aussagekräftig zu kennzeichnen. Die Höhe der Boden-Mieten darf 2 m bzw. 4 m 

(bei Ober- bzw. Unterboden) nicht übersteigen. Die Bodenmieten dürfen nicht befahren werden und sind bei 

mehrmonatiger Standzeit zu profilieren (ggf. Verwendung von Geotextil, Erosionsschutzmatte), gezielt zu be-

grünen und regelmäßig zu kontrollieren. 

10. Fachgerechter Umgang mit Bodenaushub und Wiederverwertung des Bodenaushubs am Eingriffsort. Ober- 

und Unterboden separat ausbauen, lagern und in der ursprünglichen Reihenfolge wieder einbauen. 

11. Angaben zu Ort und Qualität der Verfüllmaterialien. 

12. Beseitigung von Verdichtungen im Unterboden, d.h. verdichteter Boden ist nach Abschluss der Bauarbeiten 

und vor Auftrag des Oberbodens und der Eingrünung zu lockern (Tiefenlockerung). Danach darf der Boden 

nicht mehr befahren werden. 

13. Zuführen organischer Substanz und Kalken (Erhaltung der Bodenstruktur, hohe Gefügestabilität, hohe Was-

serspeicherfähigkeit sowie positive Effekte auf Bodenorganismen). 

14. Zur Herstellung einer durchwurzelbaren Bodenschicht kann die Arbeitshilfe „Rekultivierung von Tagebau- und 

sonstigen Abgrabungsflächen -HMUKLV Stand März 2017“ hilfsweise herangezogen werden. 
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Für die zukünftigen Bauherren sind nachfolgende Infoblätter des Hessischen Ministeriums für Umwelt, 

Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) zu beachten: 

• Boden - mehr als Baugrund, Bodenschutz für Bauausführende (HMUKLV, 2018) 

• Boden - damit der Garten funktioniert, Bodenschutz für Häuslebauer (HMUKLV, 2018) 

 

 

11. Kampfmittel  

Zum aktuellen Planungszeitpunkt liegen keine Informationen zum Vorkommen von Kampfmitteln im 

Plangebiet vor.  

 

 

12. Immissionsschutz 

Im Rahmen der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB sind die Belange des Immissionsschutzes entspre-

chend zu würdigen. Nach den Vorgaben des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind bei 

raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen 

einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend 

dem Wohnen dienenden Gebiete sowie auch sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich 

vermieden werden. 

Der nördliche Bereich ist über den Ursprungsbebauungsplan bereits als Sondergebiet festgesetzt. 

Durch die vorliegende 2. Änderung werden die zulässigen Nutzungen lediglich ergänzt (Indoor-Spiel-

platz und Drogeriemarkt). Zudem werden die maximal zulässigen Verkaufszahlen erhöht. An dieser 

Stelle wird von Synergieeffekten ausgegangen, sodass von keiner erhebliche Steigerung des bisherigen 

Verkehrsaufkommens auszugehen ist. Gegenüber der angrenzenden Wohnnutzung wird daher von kei-

nen erheblichen Änderungen gegenüber dem Bestand und damit von keinen relevanten immissions-

schutzrechtlichen Konflikten ausgegangen.  

Künftig ist die Einhausung der Anlieferung für Drogerie und Lebensmittelmarkt vorgesehen. Die Anglie-

derung des Getränkemarktes ist künftig direkt an der Hasselborner Straße im Westen des Gebietes 

vorgesehen (Transport über Lastenaufzug im Gebäude). 

Durch die Senioreneinrichtung im SO 3 kommt eine weitere schutzbedürftige Nutzung (Wohnen) im 

Umfeld hinzu.  

Zur abschließend genauen Beurteilung und zur Klärung, inwieweit Schallschutzmaßnahmen im Plan-

gebiet notwendig werden, erfolgt zum nächsten Verfahrensschritt der Entwurfsoffenlage eine schall-

technische Untersuchung. Die Ergebnisse dessen werden zum Entwurf ergänzt. Im Gutachten sind die 

folgenden Aspekte insbesondere für die angrenzende und geplante Wohnbebauung zu beachten:  

 

- Südlich/südöstlich gelegener Gewerbebetrieb 

- südlich angrenzender Bebauungsplan „Vordere Mühlheck“ 

- Anlieferungen im Plangebiet (An der Hasselborner Straße und im Inneren des Plangebie-

tes) 

- Verkehrslärm der Hasselborner Straße 

- Verkehrslärm der nordöstlich angrenzenden Schienenstrecke 
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13. Denkmalschutz 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler wie Mauern, Steinsetzungen, Bodenverfärbungen und Fundge-

genstände, zum Beispiel Scherben, Steingeräte, Skelettreste entdeckt werden, so ist dies gemäß § 21 

HDSchG dem Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Abt. Archäologische Denkmalpflege) oder der 

unteren Denkmalschutzbehörde unverzüglich anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind gemäß 

§ 21 Abs. 3 HDSchG bis zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige im unveränderten Zustand zu er-

halten und in geeigneter Weise vor Gefahren für die Erhaltung des Fundes zu schützen. 

 

 

14. Bodenordnung 

Es wird voraussichtlich kein Verfahren zur Bodenneuordnung notwendig.  

 

 

15. Flächenbilanz  

Um die künftige Nutzungsaufteilung im Baugebiet zu dokumentieren und den Eingriff in Natur und Land-

schaft besser bewerten zu können, wird für das Plangebiet eine Flächenbilanz (digital errechnet) auf-

gestellt. 

 

Geltungsbereich des Bebauungsplans  19.005 m² 

Sonderbauflächen 17.521 m² 

     Davon SO 1 5.865m² 

     Davon SO 2 6.971 m² 

     Davon SO 3 4.685 m² 

Wasserflächen 198 m² 

Flächen für Natur und Landschaft 1.284 m² 

     Davon Gewässerrandstreifen 455 m² 

     Davon Erhalt Gehölzböschung 830 m² 

 

 

16. Anlagen und Gutachten 

• Umweltbericht, Planungsbüro Fischer, Stand März 2023 

• Faunistisches Gutachten, Büro für angewandte Faunistik und Monitoring (BFM), Dipl. Geogr. 

M. Grenz, Stand 10/2022 

• Baugrundgutachten, Geonorm, Stand 12/2022 
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